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Jnserate werden bis Donners-
tag mittag in der Geschäftsstelle
angenommen Preis für die
fünigespattene Petitzeile 1,00 M.,
für außerhalb des Kreises Oels

Wvdnende 1,20 Mk- ::

  
Redakteur: Max Politi.

Druck und Verlag A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe. Politt ör Co. in Oels

»Ni. 52. Dels. den 25. November 1921. 59. Jahrgang

Amtlicher Steil.
A. Bekanntinachungen des Landrats.

O el s, den 22. November 1921.
Vom 28. November ab werden die Dienst-stunden dee

bandrätlirhen und Kreisausfchußverwaltnug auf die Zeit von
8——1 Uhr und 3——6 Uhr festgesetzt

Der Verkehr mit dem Publikum findet nur in der Zeit
von 8—1 Uhr statt.

Die Kassenstunden bleiben unverändert

Oels, den 22. November 192U.
Die Kreistagrsdorbasgen vom 15. November d. Is-. sind wie

folgt erledigt worden: «
1s. Der Kreishaushaltxsplan für das R«e-chsnunigs-1ahr 1921

wurde angenommen. An Kreisabgaben für 1921 wer-
den erhoben werden: 854 Prozent Zuschlag zu der
Grundsteuer und 657 Prozent Zuschlag zu den übrigen
Realsteuern Die Beihilfe für »das Kronprinz-Wilhelm-
Lyzeum wurde auf 6000 Mark erhöht.

2. Die Gewährung von Zuschüssen zu den Gemeindew-
kkosten für die Lebenssmittselvsersorgung twird mit Wirkung
vom 1. April 1'922 aufgehoben.

_3. Die Gebührensordnung für den Kreisarbeitsnachweis
wurde unter Erhöhung der einzelnen Sätze angenommen.

4. Die Kreishundestenerordnung wurde nach dem Vor-
fchbag angenommen-.

. Die Schankkvnzessionssteuerordnung für den Kreis Oels
vom 18. Januar 1907 und 7. Mai 1920 wurde aufge-
hoben und durch seine neue Ordnung ersetzt.

. Die Einführung einer Iagdste-uer—. wurde beschivssen

. Der Verwastungrsksostenanschlasg der Kreissparkasse für
das Geschäftsjahr 1922 wurde festgesetzt

. Die Ergänzung der Satzungen der Kreissparbasse ,- durch
einen sieben-ten Nachtrag wurde genehmigt

. Die sAender-un der Besoldungsordnung für die Kreis-
Beamten auf . rund des Stperrgesetzess zum Vesoldungs-
gesetz beschlossen. ·
Der Beitritt des Krei es Oels zur Ruhegehaltsbasse des
Prosvinziabverbandes chlesien genehmigt
Die Beschaffung- eines Kreisttwagenis genehmigt

12. Die Anschasfung eines Kreiswanderkinos beschlossen.
. Die Uebernahme der Garantiesumme bis zu 1800 Mk.
au den Kreis bei Abhaltung der Wohlfahrtswanderaus-
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sie un des Deutschen Ver-eins gegen Mißbrauch geis-
tiger tränke über Alkvholismus, Tuberkulose, Ge-
schlechtskrankhe-i·ten und Säuglingspflege bses lo·ssen.

,1.47 Der Beitristt des Kreises zur Gesellschaft d)
Bintgg mit einem Jahresbeitrag svon 50 am. wurde
- ne igt - ’

- 15. Bei Stadtgemeinde Bernstiadt wurde pro Kggf und Ver-
. pflegungstgg eines Kreiskranben 2 Mk. « ihilfe ge-

währt unter Fortfall der bisher gewährten jährlichen
tdhpothekeneTilgungsbeihislfe von 1s500 am.

16. Zu Amtsvorstehern und Stellvertretern wurden er-
nannt: - —

 

für Volks-v 

A. Amtsvorsteherx _ .
a.) ätr fdhen Amtsbsezirs Kvasschem Oberinspektor W i e h l es:

- va· en,
b) für den Amtsbezirk Wabnitz: der bisherige Stellvertreter
H e i n z e -l m a n nsaWabnitz - '

c) für den Amtsbezirk Pangau: Dr. S cho ltz-Pangaui.,
. B. Stellvertreter-:

d) žžw kden Amtsbezirk Ranke: »Schm.iedemeister K n pk e-
. aa e, -

e) für den Amstsbezisrk Wabnitz: Lehrer W i cb e-Wla«bnitz..
17 . Zu Schiedsmänner wurden gewählt: .

für den Bezirk Jenkwitz: Lehre-r S ch os "l z-Jenskwitz,
für den Bezirk Busch-wald: Gutsbesitzer Wab n i tz-

Buchwald.

Oel s, den 24. November 192i1.
Viehzählung am 1. Dezember 1921.

Am 1. Dezember 1921 findet eine Viehzähliing statt Sie-
serstreckt ich aus Pferde, Rindvielh, Schafe, Schweines Kaninchien,
Ziegen, ederviseeh und Bienenstöcke Die Militärihferde werden
nicht gezählt

Die Ausführung der Viehzähtbuinig ist Sache der Orts-
nahmen. Diesen gehen die erforderlichen Zähljbezirksbisten (C)
und Gemeindseilistsen (E) demnächst zu. Die Anweisung für die-
Zäshtber ist auf der Rückseite des Fiorinmiars C, die für die Ortss-
behörden auf der Rückseite des Formtuilars E enthalten Der
Zähler hast innerhalb des ihm zugewiesenen Zähbbezirrsks von
Gehöft zu Gehösft und in- diesem ·von Haushaltusng zcui Haus-
habtqu das in der Nacht vom 30. November »zum 1. Dezember
vorhanden gewesene Vieh zu zählen nnd die Zahlen- in die .
Zähllbezirkslbisten einszutragen

Die Ortsssbehörden ersuiche ich, die Zähllbezirbe sofort zu
bilden rund die Zähler mit Anweisung zu versehen

Die Zähler sind besonders darian hinzuweisen daß sie-
dass Vieh snasch den Angaben des Haushaltungsvorftandes zu:
zählen haben Jst der Ham·shaltungsdorstamd nirht anwesend,
so muß- sich der Zähler von der Richtgbeit der ihm gemachten
Angaben persönlich überzeugen. "

O »

ś m Sstüscl der Gemeisndeiiiste das auch für unbewohnte
Gutsbezirke anzufertigen ist, it mit der Rein- nnd Urschrift der
Zähllbezirksslsisten lbis zum 4. ezember »unter Briefumischlag an
mich enzureichem Die weite Gemeindebiste und die Umfchrift
der Zählbsezirksslisten ver leibt bei der- Ortsbehörde Die Inne-
haltun des Termins muß ich unter allen Umständen ernannten,
da ein e Tage später schon die Kreisliste in Berlin sein soll-
Gehen die Rezepten nicht rechtzeitig ein« so muß Abhoslung
durch bosten tigen Boten erfolgen »Bei den lebten Vieh-»
zählcusnigen wurde wie-der eine mißvegtlamdliiche Auffassung be-
züglich der Anfertigung der "hIlbezi · slisten (C und der Ge-
meindeliisten (E) festgestellt s wird deshalb « anders hervor-
gehoben, daß- in die Zählbsezirbssliste (C) all-e Hanshatttungæ
vorsteher oder Visehbesitzer, bei denen sich Vieh der zu erheben- «
den Gattung befindet nacheinander ei - tragen sind. Der «
Nachweis des Viehbeswes mehrerer Os« tun-genvt z. B. «der
auf dem Gute wohnenden herrschaftl« n Tagelöhner, auf einer
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Zeile ist unzulässig In die Gemeinideliste E) ist- nur die
umme aus jeder Zählbezirtsliste zu it ehmem eine

nochmalige elauffiihrung der Viehbesitzer usw. ist unstatt-
streng darauf gehalten werben, d die Listen CW »Es »Es- . .

als Zahlbez s- und E als Gemeindelesten und n t umgelehrt
verwendet werden. . .

- « Die Ortseinswiohner sind von der Vieh-zählung rechtzeitig
in Kenntnis zu setzen fsusnd asuss folgendes hinzuweisen:

Wer vorsätzlich eine Anrzeig-e, zu der er ans Grund der
Verordnung dies Busndesrats vom 30. Januar 1917 oder der "
nach § 2 erlassenen Bestimmungen aufgefordert mixt), nicht er-
stattet oder wissentlich unrichtige oder usnvolltstänödige Angaben-
mascht, wir-d mit Gefängnis bis zu- 6 Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 10 000 Mark bestraft, auch tann-.Vieh, dessen Vor-
handensein verschwieg-en worden ist, im Urteil »für dem Staate
verfallen« erklärt werden

Oels, den 25. November 1921.
Der kleine Grenzverkehr mit Polen.

Vom 1. Dezember 1921 ab erfolgt die Ausstellung »der
Atlas-weise für den kleinen Grenzverkehr mit Polen nicht mehr
durch die Landesakrimsincklposliszei und die Grenziosmemissariate,
sondern durch das hiesige Lasnd-rastsamt. Für den kleinen Grenz-
·verkehr kommen nur diejenigen Einwohner dies Kreises Oel-s
in Frage, deren Wohnort nicht mehr als 10 Kilometer von der
polnischen Grenze entfernt liegt und die nasch einem Orte eben-
falls nicht mehr als 10 Kisosmeter von der Grenze nach Polen
einzureisen beabsichtigen Für den Ostteil des Kreises Oesls
wird daher -«foslgende Grenzilinie für isden kleinen Grenzverkehr
festgelegt: Sie beginnt im Norden sbei Vorwerk Eichenhof, geht
dann swsesiter nach Süden ütbser Ober Alt Ellguith Pon.tw1tz,,
Gimmeh Ober- und Nieder Wabnitz, Buchswasltd nnd endet bei
Woitsdorf.. Alle dstlich dieser Linie gelegenen Ortschaften ein-
schliießensd Oder vorstehend ausgeführten kommen also für den
kleinen Grenzverkehr in Frage. Die Anträge auf Erteilung
der Ausweise sind bei den zuständigen Amtssvrosvstehern zu stell-en.
Diese haben die Anträge eingehend zu prüfen und mit eine-r
Ausbunft der Landeslkriminalvolsizeidsienststelle — d. i. für den
Kreis Oels Groß Wartenherg —, mit eigener Stellungnahme
nnd eine-m mit einem Lichtbiild versehenen Piersoinaslauswers
nach hier einzureichen Die Grenzausweise werden dann fvon
hier aus-gestellt und den Herren Amtisvortstehern zjur Aus-
häindiguxng iusnd Einziehung der Aussisertigunsgssgebuhr utbersansdt
Die seitens der Herren Amtsvorsteher ans-gestellten Personal-
asnsweife müssen mit roter Tinte den Vermer tragen-: »Mir
gültig zur Erlangung eines Grenzlegitimatio.n-sscheines.«» Fur
die Ansstellung ist ein-e Ausssfsertigungssgebüshr von 1 Mark » zu
erheben. Dieser Betrag fließt in die Amtssbasse Zur Zeit sind
für den iljkeinen Grenzverbehr mit Polen in- der Zeit »von 8 Uhr
vormittags ibis 6 Uhr snachimittags nach-stehende Uebergangse zu-
gelassen:

1) Domaisilawitz —- Dobrzetz.
2) Klein Kessel- — Schlasnpe

· Vreslam den 14. Oktober 1921.
Der Grenzverksehr mit Viehgespannen an der tschecho-

slowakifchen Grenze wird wie folgt geregelt; "
« Die Bewohner von- nicht mehr als 5 Kilometer- von lder
Grenze entfernt liegenden Ortschaften bönnen die Grenze in
beiden Richtungen zu jeder Stunde mit ihren eigenen, an den
Pflug oder an ein Fuhrwerk gespannten Tieren überschreiten-,
jedoch nur zum Zwecke landwirtschaftlicher Arbeiten oder m
Ausübung ihre-s Gewerb-es nnd unter Beobachtung der bestehen-
den Zollvorschriften —

Diese Viergünstigung wird jedoch von folgenden Bedingun-
gen abhängig gemacht: _ _

a) Jedes Gespann welch-es die Grenze zu landwirtschhft-
licher Arbeit oder im Gewerbebetriseb überschreitet, muß mit
seinem Zeugnisse des Ortsvorstandes der Gemeinde versehen
fLein, in welche-r sich der Stall befindet Dieses Zeugnis muß-
en Namen des Eigentümers oder des Führers des Gespanns,

die Beschreibung der Tier-e und die Angabe des Umkreises (in
Kilometer) des Grenzgebietes, ins welchem das Gespann zu ar-
beiten bestimmt ist, enthalten

b) Ueberdies ist beim Austritte wie bei der Rückkehr ein
Zeugnis des Ortsvorstansdes derjenigen Grenzgemeinde erforder-
lich-, aus welcher das Gespann kommt, sund im Falle des Durch-

 
sicheinigung der letzteren, womit bestätigt wird, daß die betref-
iende Gemeinde vollkommen frei von jede-r Tierseuche ist, und

sang-s dnrch dass Gebiet einer anderen Gemeinde auch eine Ve-« 

daß auch in einem Umkreise von 1o Kiromaem »die Rinde-peit-
und Lungenseusche nicht vorkommen. Dieses-Zeugnis- muß alle
sechs Tage erneuert werden. « _ « - ‘ . «

- - Der Regierungsver

O e l s, den 21. November 1921.
Im Verwaltungszswangsversah-ren kann sich der Schuldner

gegen die Pfändung nur schützen, wenn er ·
. a)" entweder eine Fristbewilligung vorzeigt oder
b)— die vollständige Berichtigung des beizutreisbenden Geld-

betrages durch Quittung nachweist oder
c) einen Psostschein vorliegt, aus welchem sich ergibt, daß

der beizutreibende Geldbetrag an die für die Ein-
x ziehung zuständisge Stelle sein-gezahlt ist. ·

Diese im § 18 der Verrordtmng vom 15. November 1899
(Gesetzsammlung S. 545) enthaltene Bestimmung schließt sich
an die strenge Vorschrift des § 7.75 der Zivilprsozeßordnung an.
Es steht für das Vserwaltungszwangsverfahren aiber nichts im
Wege, daß die Vollstreckungsbehörde den mit der Pfändung be-
auftragten Beamten zu einer weitergehenden Nachsicht gegen-
über sdem Schuldner ermächtigt Eine solche Ermächtigung er-
scheint angemessen, wenn der Schuldner zwar nicht eine Quit-
tung des Gläubigers oder einen Postfchein über die Bairzahlungs,
wohl aber eine Benachrichtigung des Postscheckamtes oder einer
Bank von der erfolgten Ueberweisung des beizutrcibenden Be-
trag-es an den Gläubiger vo-rlegt. Für seinen solchen Fall wird
der pfänldende Beamte anzuweisen sein, von der Pfändung zu-
nächst abzusehen und die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde
einzuholen, welcher er Ur- oder Abschrift der Benachrichtigung
oder wenigstens ihren wesentlichen Inhalt mitzuteilen hätte.
Unterbleibt ein-e derartige Berücksichtigung der Ueberweisung,
so wird die Förderung der bargeldlosen Entrichtung von Ab-
gaben empfindlich gehemmt, denn dann wird der Schuldner, um
künftig einer Pfändung wirksam entgegentreten zu können, den
Weg der baren Zahlung verziehen Sollte sich aus der Person
des Schuldners oder aus den sonstigen Umständen ein Be-
denken gegen die Unterlassung sofosrtiger Pfändung ergeben, so
wär-e der Beamte entsprechend anzuweisen Ebenso müßte der
Beamte in der Lage fein, von Eder Ntachsicht abzustehen, wen-U
ihm das beigelegte Papier nicht einwandsfrei erscheint

Oe l s , den 14. November 1921.
Nach Mitteilung der Herrn Minister kdes Innern und

der Finanzen sind in den Reichishaushaltsplan für 1921 nach-
träglich 75 000 000 Mtark als Vergütung für die Verzinsung
von Zwischenlreditem die wegen des verspäteten Eingangs der
Reichseinkommensteuer-Anteile von den Ländern und Gemein-
den (Gemeindeverbänden) aufgenommen werden mußten, ein-
gesetzt worden. Von diesem Betrage entfallen auf Preußen
41 406 142,62 Mark, mithin entsprechend § 1 Abs. 2 des Aus-
führungsgesetzes zum Landessteuergsefetz die Hälfte hiervon auf

 

die ,G-emei-nden (Gemeiindeverbsände) mit 20 703 071 Mtark
31 Pfennige. ś

Es ist- klar, daß diese- geringfügige Smnme nicht ausreicht,
alle Ansprüche zu befriedigen Dazu kommt die Schwierigkeit
einer klaren Feststellung darüber, obs und inwieweit Zwischen-
krediste aufgenommen werden muß-ten wegen des verspäteten
Eingang-s der sReischseinkommensteuser-Anteile oder ob· nicht
ausschließlich oder wenigstens zugleich andere Gründe (Voir-
schüssse für die Kriegswohlfahrtspflege, Lebensmittelbeschtaffung
usw.) für die Aufnahme des stsischenkredists bestimmt waren.
Unter diesen« Umständen hab-en- die Herren Minister nacht An-
hörung der kommtnnaslen Spitzenverbänkde beschlossen, die zur«
Verfügung« stehenden Mittel den nach dem rRunderlaß vom
17. Juni- d. Js. — IV St. 369: Fin.-Min. II A. II. 146 —
gebildeten Ausschüssen zur Wsesisterverbresitung zuzuführen

Indem ich den Magistraten und Gemeindevorständen hier-
von Kenntnis gebe, stelle ich anheim, etwaige Anträge bei-mir
einzureischen . . "

' - B er I i n, den« 10. November 1921.
_ Trotz aller Warnungån durch die Behörden, die berufenen

Fachorgamsattonen und - 'e Presse ist eine wesentlich-e Beruhi-
gung aus ‚peu: Gebiete der Kartoffelversorgung bisher nicht« in
dem - gewünschten Maße .. eingetreten Angstkäufe der Bevöl-
kerung sowie Massenaufkaufe großer industrieller Betriebe sind
werter getatrgt worden Die Preise sind infolgedessen weiter
sprunghast m die Höhe gestiegen
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» Cewasyffen mit- wenn? Altentaithe
mit Akten, Büchern (Moders
sohii Zwangs«einfl.-«Gefetz
u.- Zeitschrift frir Landes-
kiilturbehörden) u. 1 neuen
gestr. Nachthemd a. Bahn-
liof Gimmel v. Wagen a. d.
Weg n. Reesewitz verloren.
FürNachweighoheBeldhw
Vor Ankan gewarnt.

Gebet-mit Heer. Breslau 13,
Opitzltraße 2.

Afthnia
kann geheilt werden.
Sprechstunden in Ave-lau-
Teikhftr.12. hochpt., link-,
Jeden Donnerstag von 10—1 Uhr
III-, mod. III-opt-

Spezialarzt,
Berlin SW. 11 „m
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Vermögende Heiratl
  

Vermö . Damen wünsch.
glückL- eirat! Herr.,auch
oh.Vermög. gibt Auskunft
J0s. Stabrey, Berlin 113

Stolpische Str. 48. .

Da Hohl u. Zaum endlich frei
mach’ich alleine mirdenBrei

 

keiäsäklifesseckucheu m:
Ilavma-NaunerIm-liewnrz
Das werden Sie suchen.

augreichend f. 3 Pfd. Mehl.
Jn allen besseren Koloiiials

" wareugelchäfteii ‚au haben.
 

—

Nasen- u. Gelichtsrdte.
Ein einfaches wunderbares
Mittel teile allen daran
Leidendeii koltenlos mit.

- Frau am. Polemi. «
Hannover F. 236,
S lie a 106.
 

Kompl. Wohnung-Einrichtungen
«W—---——ß chzculnhc Kuchen
  « ' Piekel, ABBES-XII- fowie E"raänz·iinasltsi·icke

« \ Hersteller: Ein einfachfs wirknderikiareg reell und preigwert bei

is M«tt l- t’t a en aran O . .

; s »Es-Mit geidxnåessl kostmsps mit. Richard -Glunip, Tischlermeister,
- ——- n- man Atti-PUNIT- Hundsfeld, Görlitzerstr.D 114,

YZHZZFXch 106. st- Teiizayiuna gestattet.  
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Die Befürchtungen-, daß die vorhandene Ernte zu einer
Thinreichenden Versorgnng der Bevölkerung nicht ausreiche,
Können als sur-begründet bezeichnet werden, wie ich bereits in
meinem Runderlaß vom 14. Oktober 1921 — VI a“. 3030 ——
-·axusgeführt habe. Nach den » Feststellungen des Reichsininisto
riums für Ernährung und Landwirtschaft beträgt die Ernte an
Kartoffeln- etwa 26 Millionen Ton-nen, dem sein Bedarf der ver-
sorgungsbereichtigten Bevölkerung von etwa 8 Millionen Tonnen
gegenübersteht Unter normalen Verhältnissen ist eines Kinn-pp-
heit daher nicht zu befürchten- . Die Bevölkerung kann sonach
vor übereilten und übermäßigem Käufen, die lediglich eine F
Preissteigerung und - eine Stockung in der Verforgung zur Folge
haben müssen, nur dringend gewarnt werden. Andererseits
muß von den Erzeugern verlangt werden, daß sie alle zur
menschlichen Ernährung geeigneten Kartoffeln ausschließlich zu
diesem Zwecke zur Verfügung stellen und ein Verfüttern und
Verbrennen von Speisekartoffeln unbedingt unterlassen

. Die bisher durch den Wagemnangel verursachten Miß-
stände hinsichtlich des Transports sind durch einschneidende
Maßnahmen der Reichsverkehrsverwaltung wesentlich gebessert
ttworden · Die seit dein 1. September d. I. beförderten Kar-
toffelmengien belaufen sich auf 35 Millionen Zentner und
bleiben hinter der bis zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahre be-
--förderten Menge nur um ein geringes zurück.

Gegenüber den immer wieder auftretenden Gesrüschten von
Verschiebungen von· Kartoffeln in das Ausland wird darauf
hingewiesen, daß allen« dahin-gehenden Anzeigen von den zu-

 

ständigen Behörden auf das eingehendste nachgegangen wird,«
ohne daß es bisher gelungen ist, tatsächlich stasttgkefundene Ver-
schiebungen in nennenswertein Umfange festzustellen Die
Durchführung der bestehenden Ueberwachungsmlaßnahmen ist
den zuständigen Stellen erneut zur strengen Pflicht zu waschen-.

Dem wilden Auskan ist nach Möglichkeit im Rahmen der
geltend-en Bestimmung-en entgegenzutreten-. Zwischen den de-
teiligsten Zentralstellen schweben Verhandlungen über die Ein-
führung einer Konzessionspslicht für Auskäufer von Lebensmit-
teln. Ueber das Ergebnis dieser Verhandlungen wird dem-nächst
Mitteilung erfolgen-. ’ ,

Infolge der ungewöhnlich gesteigerten Nachfrage nach Kar-
toffeln haben die Preise nicht unerheblich das Maß dessen über-
schritten, was selbst unter Berücksichtigung der Entwertung des
Geldes und des Steigens der bei der Kacrtoffelvsersorgung ent-
stehenden Unkosten als zulässig bezeichnet werd-en kann-. Durch
die Marktnotierungskommissionen sind in letzter Zeit sprung-
hafte Steigerungen der Kartoffelpreife festgestellt worden, die
zum Teil ein Anzsiehen der Preise innerhalb weniger Tage um
15 bis 20 Mark darstellen Eine solche Entwicklung entspricht
in keiner Weise der wirklichen Masrktlage Auch die Landwirt-

- chaft hat, wie seitens der Sspitzenorganisationen der Landwirt-
schaft anerkannt ist, an einer derartigen Preisgestailtung durch

 

 

h 'e. die Interessen der Konsumenten auf das stärkste geschädigt .
werden-, kein Interesse Der legitime Handel sieht sich durch die
anormiasle Gestaltung der Preise in steigendem Maße veranlaßt,
sich lvon dem Handel mit Kartoffeln zurückzuziehen Von ver-
schiedenen Seiten it zwecks Herbeiführung seiner Preissenkung
die Festsetzung ein eitlicher Höchst- oder Richtpreise empfohlen
worden« Eine solche Maßnahme erscheint nach eingehender Prü-
Tung mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Ernte in den
einzelnen Provinzen und im Hinblick auf die früh-er gemachten
Erfahrungen nicht gebotene sie würde nur ein« Verschieden der

. re in die Gegenden mit den höheren Preisen und damit
eine Erschwerung der allgemeinen Versorgung zur Folge haben-.
Dagegen durfte ein fchnelles Einschreiten und eine nachdrück-
lich-e Bestrafung in den Fällen, in denen einzelne durch nicht
gerechtfertigte Preissforderungen sich übermäßige Vermögenss-
vorteile verschaffen, geeignet sein, abzuschrecken und ein weiteres

 Anziehen der Preise zu verhindern Die Strafve«rfol-gun«gsbse-
horden sind daher erneut angewiesen-, darauf hinzuwirken, daß
m den Fällen, in denen von Landwirten oder Händlern der
Preis m einer Weise gesteigert wird, der den Gestehungskosten
»und der Markttag-e in keiner Weise entspricht, von den Vor-
schriften der Verordnung gegen Preisstreiberei vom 8. Mai 1918
Reichsgesetzsbbatt S. 395) sowie des Gesetzes über Verschärfung

 

der Strafen gegen Schleichhandel, Preistreibe rei und verbotene die
Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände vom 18. Dezember 1920
-(R-eichsgese.tzblatt S. 2107) nachdrücklichst Gebrauch gema«
wird. Einvernehmen mit dem Herrn Minister des In-
gerät; gufldgisen RZUTBMTI OR 14. Æåpndäberdrd Ii —

-·-.—«i« spezusgns e,e e ,"e-o-ieii-
lbehorden im gleichen Sinne anzuweisen und bennrkePgleich  

Jiti unter Be 'e n. und.in Ergänzung mein-es Runderlasses
Poeomg 30.- Oktobgær PMB — VI c. 3989 -'——, daß bei Beurteilung
der Frage, ob. ein Vergehen gegen-F 1. Absatz «1 ..Nrks,1»;stV-« Pers-«
ordnung gegen Preistreiberei vorliegt, nicht« die zurzeit vielfach
anormale Marktlaige mit den« daraus aufgebauten! Marktk
notierungen allein maßgebend sein kann, sondern daß-« hierbei
für die Entscheidung der Frage-, ob der gefordertePreis einen
übermäßigen Gewinn enthält, die gesamten Verhältnisse ins-.-
besondere auch die Gesteshungskoften, zu berücksichtigen sind-. Die
Frage, ob eine Preistreibesrei vorliegt, wird hiernach »nur von

all zu Fall entschieden wer-den können. Ueber die Ange-
messenheit des geforderten Preises wird vor Einleitung eines
Strafverfahrens das Gutachiten eines zusverlässigen Sachverstan-
digen zu Rate zu ziehen fein. Die Herr-en Oberprasidenten

s erfucbe sich, für ihre Provinz einen, sim·Be-darfssalle zwei Sach-
verständige zu bestellen, die den Strafverfolgungss und Polizei-
behörden sowie den Gerichten über die Angemessenheit der- in
Betracht kommenden Preise von- Falls zu Fall Gut-achten ab-
‚geben. Bei der Auswah« dieser Sachverständigen ist darauf
Bedacht zu nehmen, daß nur durchaus fach- und fachverstandige
Persönlichkeiten bestellt werden, von denen eine unparteiische
Wahrnehmung ihr-er Tätigkeit erwartet wer-den kann-.

Ich set-suche ergebendst, im Sinne vorstehender Darlegun-
gen aufklärend auf die Bevölkerung des dortigen Be irks, ins-
besondere auch durch geeignete Hin-weise in der Presse, einzu-
wirken. Daneben sind die Bemühungen durch ein Zusammen-
arbeiten der Verbraueher- und Erzeusgerorganisationen eine
Besserung in der Versorgung der Bevölkerung mit Kartoffeln
herbeizuführen im Sinne meines Runderkasses vom 14. Ok-
tober 1921 —- VI a. 3030 —- mit Naschdruck fortzusetzen-. Hier-
bei wird der Landwirtschaft »und ihren Vertretern kein Zweifel
darüber zu lassen fein, daß, wenn es nicht gelingt, eine aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung zu erträglichen Preisen
herbeizuführen, es notwendig werden wird, erneut zu Zwangs-
maßnahmen zu greifen. In diese-m- Sinne hat die Konserenz
der Ernährungsminister, die Ende Oktober in- Oldenbsurg ge-
tagt hat, beschlossen, daß für den Fall, daß dringende Notstände
in der Kasrtoffelversorgung eintreten sollten, seitens des Reich-»s-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft eine Bestands--
aufnahme zwecks Vorbereitung weiterer gesetzslicher Maßnahmen
für die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vorzu-

n«ehm«enqzisticßi a, Smtskpiu iss T11 V a hinre» erl niar’r osernii rig.
f O e l s, den 22. November 1921.

Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur öffentli en
Kenntnis Die Polizei-organe des Kreises ersuche ich, Verstöße
gegen die bestehenden Lebensmittelverordnungen mir umgehend
mitzuteilen, damit gegen die. Schnldigen strafrechtlich vorge-
gangen werden kann. ś '

Der Botsißende des. Kr«eisausschusses,
kommissarifche Lmidrat

. O els, den 22. November 1921.
Schulbaufonds.

Von den beiden Schulbaufonds ist der auf Grund § 14
des Volksfchulunterhaltungsgesetzes bzw. § 57 des V. D. G.
vom 17. Dezember 1920 zu erhebende für Volksfchsulbauten be-
stimmt, welche nicht zu den laufenden kleinen Reparaturen ge-
hören, während der auf Grund des § 13 Abf. 5 V. D. G.
anzusainmelnde sogenannte Rücklagefonds für die laufenden
Instandsetzungsarbeiten an Schulhaus und Lehrerwohnung be-
stimmt ist, fur letztere jedoch nur insoweit, als die Unterhaltung
der Dienstwohnung nicht dem Wohnungsinhaber obliegt.

Da hiernach die Fonds für verschiedene Zwecke dienen,
werden sie bei der Kreisssrparkasse getrennt zu verwalten, also
auf verschiedene Konten zu führen ein.

Die Schulvorstände des Kreises ersusehåe ich, Borstehendes
genau zu beachten ‚ - «

· « « O e l s, den 23. November 1921. .
Nach den gemachten Beobachtungen wenden sich Gemeinden

und gemeinnützige Bauvereinigungen sowie sonsti. Inter-
essenten behufs Erlangung von Arbeitgeberdarlehen " fig an

.. einzelnen preußischen Verwaltungen denen die Beamten,
fur die die betreffenden Wohnungen erstellt werden fallen, an-

 

cht gehören. «Ich· weise demgemäß darauf bin, daß für Gewährung
von Arbeitgeberdarlehen soweit es sich dabei um die Unterbrinss
gung preußischer Staatsbediensteter und Arbeiter in lpreußischen
Staatsbetrieben handelt , ausschließlich das Ministerium für
Volkswohlfashrt zuständig ist-. ·. Alle Anträge auf Gewährung
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solcher Darlehen sind mir- mit den nötigen Unterlagen zwecks
Weitergabe vorzulegen -

' Bei Vergebung der mit Arbeitgeberdarlehen ans preußi-
schen Mitteln hergestellten Wohnungen sind wsohnungslsose oder
Mdürstig Mergålfrachk vreußåschiethnne pp. .- am: skiin-

an r ortnurßtge uge igkeit eian am aem
- nach denk Gesichtspuniten der Dringlichkeit zn berücksichtigen

- O e I s, den 19. November 1921.
- Gemäß §§ 149-—-1512 R-. ' V.. O. hat das Ober-versicherungs-
knftt fin Breslau den Ovtsslsohn für den Kreis Oels wie sobgt
e tge etzt:

 
 

 

 

« 23e5itf‘ Versicherte-

bes unterlSJahren v.16—21 Jahren über 21 Jahre
' 5. männ- weib- männ- weib- männ- weib-

gefixt?" lich ckch llch lich lich lich
J! all «l „l ‚l „ß

Rreis Oele 10 7 16 11 22 ‘14

     
Diese Festsetzung tritt gemäß § 151 Abs. 2 a. a. O. am

1. Januar 1922 in Krai. ·
Der Vorsitzende des Versichermigsauns.

O e {sägen Skq November 1921.

' Erhöhung der s cum ' e
Ab 23. November 1921 beträgt der Höschstpreis für Ober-

schlesische Steinkohlen 32 Mark und für Braunkoshlenbrtketts
24,50 Mark je Zentner ab Lager.

Kreiskohlenstelle Das.

O e I s, den 18. November 1921.
Den Ortspolizeibehörden gehen in Kürze Eichslistenvordrucke

vom Oberseichungsdivektor in Breslau zns zwecks gemeindesweiser
Aufstellung der am eischpflichtigen Verkehr beteiligten Personen
und Betriebe (v-erg-l. Erhebungsvsorschrift II v. 23. 12. 12 § 3).
Die Aufstellung geschieht am zweckmäßigsten an Hand der zu
führenden Verzeichnisse betr. die am eichpslichtisgen Verkehr bie-
teiligten Personen (vergl. Ziffer 3 zu I des Esrlasses vom
28. 12. 12 —- Nr. Ilsa 4446 M. . H. Unid II e 3'354 M. b. J. —-
Ministerialblatt 1913 Seite 18/ 3)., da sie eine Gewähr in Be-
zug auf Richtigkeit und Vollständigkeit bieten dürften.

I ersusche die Ortspolizeibehörden diese Verzeichnisse als-
bald auf ihre Vollständigkeit hin nachzuprtifen nnd erforder-
lichen-falls rechtzeitig zu berichtigen

« . O e l s, den 2-1s. November 192-1«-.
Das Gesetz gegen dass Glücksspiel vom 23. Dezember 1919

(R-ei·chssgiesetzlbbatt S. 2145) und die Aussfiihrungsbekanntmaschsung
der Reichsregierung hierzu vom 27. Juli 1920 (Reichsgesetzbbatt
S. 1482) beziehen sich nur auf die §§ 284 und 285 des Reichss-
istrafgessetzbnchs Wasrenausspielnngen gehören regelmäßig nicht
zu . den Glückspielen im Sinne dieser Bestimmungen und fallen
unter § 286 des Reichsstrafgesetzbsnchs ·

. - Dem, den 25.Novembem 1921. .
· - · l Hanslollektem ‚- .

an Besanntmaschiung man 3. August 1921 —- Kreist. S. 188».
»Aus Anordnung des- Hevrn Obevpräsidenten Vressbasu wird

die bisher zurückgestellte Hasustollekte für die Kinderheilherberge
Bethesdal in Gottschaltowitz im- Mosnsat Dezember b. Js. ein-:
gesamme t. ‑ . . -

.. V Mitk- deäks lieiibweiiäsiies1yn einer ormun . s i e wi n- wir . i
Arbeiter P a u- l B o ge r, geboren am· 9. thai 1'896 zu Wams-
dors, gesweht.

‘ Boger soll sich in der Provinz Schlesien aushalten.
Die Poslizeiorgiane des Kreises ‑ ersnsche sich, nasch dem Auf-

enthaltsort sdes Boger Ermittelungen anzustellen und gegebenen-
salls den Berufsvormund in Pritzwajlsk (Regierungsbezsirk Poti-
dam) unmittelbar zn benaschrichti«gens. »

« O e l s, den 15. November 1921.
Ermunt: Der Rentmeister M i lz o w in Gimmel zum Stan-

desbeamten für den Standesamtsbezisrk Gimmel.
Der Vorsitzende des Kreismtsschusses.

Osel s, den« 17. November 1921.
Der Arbeiter Her ma n n W e n g l er aus Klarbsitz Greis

Militsch-)s, welcher in der Zuckersiederei Trachenberg beschäftigt-.
«wsa-r, wir-d seit Montag, den 24. Oktober 1921, früh, bemüht-
Es ist anzunehmen, daß ihm ein Unglück zugestoßen ist.

Ich ersnche, nach dem- Vermißten Nachforschung-en anzu-
stellen und im Ermittelungsfalle den Herrn LandVat in Mislitschl
zu benachrichstigen

Personalbeschreibung des Wengler:
Größe: etwas 1,60 Meter
Breite: kräftig gebaut "
Augen: blau
Nase: gewöhnlich
Mund: gewöhnlich
Bart: gestutzt
Alter: 64 Jahr-e -
Haare: übergehen-d in grau.

Er war bekleidet mit folgen-den Sachen-: Gräuliche Joppe
und Hose, schwarze Mütze, Schaftstiesel Die Iotppe und auch-
Hofe sind stark gefärbt-. ‚

Oels, den 19. November 1921.. —-
Dem Förster Ka rl Spsa nie-l sowie dem Wsaldwärter

Philipp Lo nzek in Wlbersdorf sinsd Spsvengstofserlauib·nis-
seh-eine erteilt worden. ’

O e l s, den 22. November 1921.
Auf- detn Dominium G a II os w i tz ist die Maul-«- Und

Klauenseuche amtstierärztlich festgestellt worden-. ⸗

O els, fden 22. November 1921.
Dem Brennereiverwiaslter R e i n h old H e i n z e in- « Stronn ist ein Sprengstofserlanbuisschein erteilt worden-.

Der kommissarische Landrat
- Dr. Un cke l I.

B. Belanntmachungen anderer Behörden

. Großgraben den 23. November 1921.
'_ " In der Zeit vom 1. De ember 1921 bis 15. Mai 1922
wird auf dem Gebiet des sä ischen Forstreviers Großgraben
sowie «an den Flächen des Gntes Groß-graben, des Eichvor-
merks, Oder Kolonie Sandhäuser und der Gemeinde Grüneiche
thttbrocken und vergiftete Eier zur Ranbzeugvertilgung saus-

ee gstbov Aufu Inne mm Fall-werd im d wart. ‑ . . a, s s « V . n.

" . . Der Muts ge«
· Stephan

 

- Dosbrischsam den 1‘6. November 1921.
M 21.·Mitäennläbe-Zä22r«1 bis zum» 31. Mrz©1332 werden

a- Jagsd. es an ntschdo, n ur-
VYrtibgnng innigeRanbwilsd lssiihstburkocksä ans-geopfeng M Wans-
nashme von Fwwwibd - wird gewarnt.

Der Amtsvorstehen
Dr. IS ich u n




